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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

AbgEO §13;

AbgEO §15;

Rechtssatz

Erkennt die Behörde, die den Exekutionstitel ausgestellt hat (Titelbehörde), von selbst, dass der Exekutionstitel an den

i m § 15 AbgEO angeführten Mängeln leidet (o;enbare Unrichtigkeit, gesetzwidrig oder unrichtig erteilte

Vollstreckbarkeitsklausel), so hat sie ihn von Amts wegen zu berichtigen, bzw. aufzuheben (formlos, ohne dass es eines

förmlichen Bescheides bedarf). Ebenso hat die Behörde vorzugehen, wenn sie auf solche Mängel durch einen Antrag

des Vollstreckungsschuldners hingewiesen wird und den Antrag für gerechtfertigt erachtet. Glaubt jedoch die Behörde,

einem solchen Vorbringen nicht oder nicht voll entsprechen zu können, muss das Vorbringen als eine Einwendung

nach § 13 AbgEO in Behandlung genommen und hierüber mit Bescheid abgesprochen werden.
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